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Beschluss zu VO/GV01/2011-483
(Beratungsergebnis der Vorlage im entscheidenden Gremium)

Bestätigung des Jahresabschlusses der Wohnungsgesellschaft 
mbH für das Jahr 2010

Übersicht zur Beratung:

26.10.2011 Dorf Mecklenburg SI/01/GV01-58 ungeändert beschlossen

Beschluss:

26.10.2011 Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg
SI/01/GV01-58 Sitzung der Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg
Herr Christin stellt anhand einer Power-Point-Präsentation das Ergebnis des 
Jahresabschlusses der Wohnungsgesellschaft Dorf Mecklenburg vor. Er bestätigt den 
Mitgliedern der Gemeindevertretung, dass die Wohnungsgesellschaft eine ordnungsgemäße 
Haushalts- und Buchführung durchgeführt hat.

So dann wird über die Beschlussvorlage abgestimmt.

Beschluss:
Auf der Grundlage des § 71 Abs. 4 KV M-V nimmt die Gemeindevertretung die 
Berichterstattung des Geschäftsführers der Wohnungsgesellschaft Dorf Mecklenburg mbH 
und der AWADO Deutsche Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum 
Jahresabschluss 2010 entgegen und empfiehlt der Gesellschafterversammlung den 
Jahresabschluss zu bestätigen, sowie den Geschäftsführer und den Aufsichtsrat zu 
entlasten.

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 13
davon besetzte Mandate: 13
davon Anwesende: 11
Ja- Stimmen: 11
Nein- Stimmen:   -
Stimmenthaltungen:   -
Befangenheit nach § 24 KV M-V:   -

Rohde
Leitender Verwaltungsbeamter


	Beschluss zu VO/GV01/2011-483 

